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Merkblatt zur Durchführung eines Musikantentreffens mit 
Veteranenernennung 

 
Organisation Durch ein Musikverein der entsprechenden Region 

 

Teilnehmende Vereine Musikvereine aus dem ganzen Regionalverband oder Netzwerk, 
unabhängig davon, ob sie Veteranen zu ehren haben oder nicht. 

Willkommen sind auch weitere Gäste aus nah und fern. 

 
Lokal Mehrzweckhalle, Saal oder Festzelt. 

 

Datum Der Wochentag ist Sache des Organisators. Es ist darauf zu achten, 
dass keine Kollisionen mit anderen regionalen Anlässen vorliegen. 

Das Musikantentreffen sollte nach Möglichkeit nicht vor dem 
Veteranentag stattfinden. Sollte das Musikantentreffen doch vor 

dem Veteranentag stattfinden werden die KEV, die CISM-Veteranen 

sowie die EEV ihre Medaillen erst am Veteranentag bekommen.  
 

Zeit Ist Sache des Organisators. Kann z.B. an einem Abend oder 
Nachmittag sein. 

 

Meldung Die Interessenten melden sich beim Regionalverband und dem 
Verantwortlichen Ressort Veteranen des ZBV. 

Die Meldung mit Ort, Datum und Zeit sollte frühzeitig, jedoch bis 

spätestens Ende des vorherigen Jahres erfolgen. 
 

Konzept Die Interessenten erstellen ein kurzes Konzept zu Handen des 
Regionalverbandes und des Verantwortlichen Ressort Veteranen des 

ZBV. 

 
Prüfung Der Regionalverband prüft, ob das Musikantentreffen für das 

betreffende Jahr bereits vergeben ist oder noch andere 
Interessenten vorliegen. 

Der Verantwortliche Ressort Veteranen ZBV prüft die Eignung und 

verweist auf die damit verbundenen Anforderungen/Pflichten (inkl. 
Sponsoringanforderungen ZKB) 

   

Vergabe 
 

 
 

Material/Werbung 

Die Vergabe des Musikantentreffens obliegt (nach erfolgreicher 
Prüfung durch den Ressortleiter Veteranen des ZBV) dem 

Regionalverband. 
 

Die Musikantentreffen unterliegen dem Sponsoringvertrag mit der 

ZKB und sind mit deren Material und Werbung auszurüsten (gem. 
Pflichtenheft ZKB-Sponsoring): 

• Materialbestellungen sind frühzeitig via Bestellformular an 
sekretariat@zhbv.ch zu senden.  

• Werbevorlagen (Logos und Inserate) müssen frühzeitig bei 

kommunikation@zhbv.ch eingeholt werden. 
Im weiteren gelten alle Vorgaben gemäss dem Pflichtenheft ZKB-

Sponsoring. 
 

Gastronomie Getränke und Verpflegung erwünscht. 
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Finanzen Ist Sache des Organisators. 

 
Sponsoring Das ZKB-Sponsoring beträgt CHF 2’000. Weitere Sponsoren sind 

Sache des Organisators. Es gelten die Vorgaben gem. Pflichtenheft 
ZKB-Sponsoring. 

 

Verantwortlicher 
Veteranenernennung 

Es ist vom Organisator ein Verantwortlicher für die Organisation der 
Veteranenernennung zu bestimmen. Name, Telefonnummer und E-

Mail-Adresse dieser Person sind dem Ressortleiter Veteranen des 

ZBV frühzeitig mitzuteilen. 
 

Gäste Der Vorstand des ZBV sowie der Veteranenvereinigung ist 
einzuladen. Weitere Gäste wie Regionalverband oder 

Behördenmitglieder ist Sache des Organisators. 

 
Einladung der Veteranen Die Veteranen werden rechtzeitig durch den Organisator eingeladen. 

Die Liste mit den Namen und deren Vereinszugehörigkeit wird vom 
ZBV frühzeitig geliefert. 

 

Gastveteranen Der Ressortleiter Veteranen des ZBV kann dem Musikantentreffen 
weitere Veteranen aus anderen Regionalverbänden zuteilen. Speziell 

aus einem Regionalverband, in denen kein geeigneter Anlass 

stattfindet. 
 

Ablauf der 
Veteranenernennung 

Gemäss den üblichen Richtlinien des ZBV (Siehe Merkblatt „Ablauf 
Veteranenernennung“). 

 

Ernennung An Musikantentreffen werden ernannt: 
• Kantonale Veteranen mit 25 Jahren 

• Eidgenössische Veteranen mit 35 Jahren 
 

Ehrung An Musikantentreffen werden geehrt: 

• Kantonale Ehrenveteranen 50 Jahren 
• CISM-Veteranen 60 Jahren 

• Eidgenössische Ehrenveteranen 70 Jahren 
Die Ernennung dieser Veteranen findet ausnahmslos am Kantonalen 

Veteranentag statt. 

   
 Mit Ausnahme der Veteranenernennung ist es dem Organisator 

überlassen, wie er den Anlass gestalten will. Jedoch ist eine 

Rücksprache mit dem Ressortleiter Veteranen des ZBV unerlässlich. 
  
15.6.17 Vorstand ZBV 
 
(aktualisiert am 12.11.25) 


